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Traktandum 2.1 
Wahl des Korporationspräsidenten auf ein Jahr 
 
 
Erläuterungen 
 
Gemäss Art. 28 Ziff. 4 des Einungs der Korporation Giswil vom 15. Dezember 2011 ist der 
Korporationspräsident jedes Jahr für die Amtsdauer von einem Jahr neu zu wählen. 
 
Remo von Ah-Sigrist stellt sich für ein weiteres Jahr als Korporationspräsident zur Verfügung. 
 
 
Antrag des Korporationsrates 
 
Der Korporationsrat beantragt, den bisherigen Korporationspräsidenten Remo von Ah-Sigrist 
für das Amtsjahr 2024/2025 (1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025) als Korporationspräsidenten wieder 
zu wählen. 
 
 
Giswil, 15. April 2024      KORPORATION GISWIL 
        KORPORATIONSRAT 
 


